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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.07.1955

Norm

EO §7 Ba

EO §346

EO §353 IA

EO §353 IB

Rechtssatz

Wird nach dem Exekutionstitel die Lieferung beweglicher Sachen schlechthin geschuldet, besteht also die geschuldete

Leistung, die erzwungen werden soll, nur in der Lieferung bzw Übergabe von Holz einer bestimmten Qualität, dann

kann zur Hereinbringung eines solchen Anspruches nicht die Exekution nach § 353 EO, sondern nur die nach § 346 EO

geführt werden.
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